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Rechtsgrundlagen

Der Bebauungsplan wird aufgrund der $$ 2 und 10 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Dezember 86

(BGBI. 1. S. 2253) in der Verbindung mit dem $ 24 der Rheinland-
Pfälzischen Gemeindeordnung (Gem0) vom 14. Dezember 73 (GVBL. 1973.
S. 419) in der Fassung vom 22. Juli 88 (GVBL. 1988, S. 135) als
Satzung aufgestel it.

r'b

Für den Bebauungsplan gilt die Verordnung über die bauliche flutzting

der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung vom 26. Januar 90.

Bauordnungsrechtl sche Festsetzungen als Gestaltungsvorschriften
werden gemäß $ 9 Abs. 4 BauGB und $ 86 Abs. 6 Landesbauordnung

Rheinland-Pfalz (LBau0) in der Fassung vom 13. November 86. in Ver

bindung mit der Verordnung über die Aufnahme von auf Landesrecht
beruhenden Regelungen vom 28. Januar 77 in den Bebauungsplan einge
bracht

Grünordnerische Belange werden gemäß $ 17 des Landespflegegesetzes
(LPfIG) vom 05. Februar 79 berücksichtigt (in der geänderten Fas-
sung vom 27. März 87).



BE STAN DTEI LE

DES BE BAUU NGSP LAN

Der Bebauungsplan
besteht aus :

1 . Dem zejchneri schen Te{ l

1. 1 Bebauungsplan

1. Den texte schen Festsetzungen
2.1 Planungsrechtliche Festsetzungen
2.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

und der Begründung zum Bebauungsplan

gemäß BauGB $ 9 Abs. 8
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TEXTLI CHE

FE STSETZU NGEN

nach Planungsrecht (Baugesetzbuch - BauGB und

Baunutzungsverordnung BauNVO)

und Bauordnungsrecht(Landesbauordnung von

Rheinland-Pfalz)



l ART DER BAULICHEN NUTZUNG

($ 9 Abs. l Nr. l BauGB. $$ 1 - 15 BauNVO)

Die Art der baut ichen Nutzung wird für den gesamten Geltungs
bereich des Bebauungsplanes wie folgt festgesetzt:

1 .1 Reines Wohngebiet (WR)

($ 3 BauNVO)

Ausnahmen nach $ 3 Abs. 3 BauNVO werden gemäß $ 1 Abs. 6 Nr. l
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und sind somit

nicht zulässig.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

($ 9 Abs. l Nr. l BauGB. $$ 16 - 21 BauNVO)

r'3

Das Maß der baulichen Nutzung wird für den gesamten Geltungs

bereich des Bebauungsplanes wie folgt festgesetzt:

2.1 Grund- und Geschoßflächenzahl (GRZ. GFZ)

($$ 17. 19. und 20 BauNVO)

Dje Werte für dje GT'und- und Geschoßflächenzahl werden als

Höchstwerte festgesetzt, wobei die Festsetzungen der überbau-
baren Flächen und die Vorschriften der Landesbauordnung für

Rheinland-Pfalz zu einer geringeren Ausnutzung zwingen können



Stellplätze und Garagen in Vollgeschossen (baulich integriert)
bleiben gemäß $ 21 a Abs. 4 Nr. 3 BauNVO bei der Ermittlung
der Geschoßfläche unberücksichtigt

2.2 Zahl der Vol lgeschosse
($ 20 BauNVO)

Dje Zahl der Vollgeschosse wird als Höchstgrenze gemäß $ 16

Abs. 4 BauNVO festgesetzt und darf einen Wert von max. 111 Ge
schossen (ll + D) nicht überschreiten.

Das jeweils oberste Geschoß. in der Planzejchnung als "D" be
zeichnet. darf ausschl ießl ich im Dachraum liegen.

Die Festsetzungen über die Höhe der baulichen Anlagen sind zu
beachten. da in besonderen Fällen (z. B. topogrphische Gege-

benheiten) auch Einschränkungen bei der Zahl der Vollgeschosse
auftreten können .

2.3 Dje Höhe der baut ichen Anlagen
($ 16 Abs. 4 BauNVO)

Dje Höhenlage wird für die straßen- bzw. hangorientjerten Bau

körper mjt Hilfe der Trauf- und Firsthöhe festgesetzt. Als
Traufhöhe wird die Höhe zwischen der Schnjttlinie von Außen-

kante Außenwand. Oberkante Dachhaut und Oberkante des straßen
seitjg angrenzenden gewachsenen Geländes. gemessen in Fassa-
denmjtte . bestimmt



Als Firsthöhe wird die Höhe zwischen Oberkante Dachfirst und
der Oberkante des straßenseitjg angrenzenden gewachsenen Ge-
ländes. gemessen in Fassadenmjtte. bestimmt

Vgl . Erläuterungsskizzen

FI rsthöhe

Bei Gebäuden mit versetzten Ebenen (Spl it-Level) kann aus-
nahmsweise eine Erhöhung der zulässjgen Trauf- bzw. Firtshöhe
zugelassen werden.

rauben und Nebengiebel von nicht mehr als 4.00 m Breite sind
von den Festsetzungen über die Traufhöhe nicht betroffen.



Die mini- und maximalen Trauf- und Firsthöhen. gemessen in

Fassadenmitte vom gewachsenen Gelände. werden wie folgt fest
gesetzt :

in Teilbereichen N 3 u. S l -Traufhöhe mjn. 5.25 - max. 7,25 m
Firsthöhe min. 7.25 - max. 12,75 m

{n Te{ lberejchen S 3 .Traufhöhe min. 3.00 - max. 4.50 m
Firsthöhe min. 5,00 - max. 10,00 m

Dem Bauantrag sind Geländeprofile des vermessenen Geländes

bei zufügen .

3. BAUWEISE. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

SOWIE DIE STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

($ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB. $$ 22,23 BauNVO)

3 . 1 Bauwe{ se

($ 22 BauNVO)

Die Bauweise wird üfr den gesamten Geltungsbereich des Bebau

ungsplanes als offene Bauweise festgesetzt

Die offene Bauweise wird entsprechend der Planzeichnung (o)

gemäß $ 22 Abs. 2 BauNVO dahingehend eingeschränkt. daß für

die Planbereiche S l und N 3 Einzeö. und Doppelhäuser und für
den Planberejch S 3 entsprechend der Planzeichnung differen-
ziert nur Einzelhäuser bzw.~Einzel- und Doppelhäuser zulässig
s in d



3.2 Baugrenze
($ 23 BauNVO)

Untergeordnete Bauteile wie Erker, Balkone. Vordächer und der
gleichen. dürfen die Baugrenze bls zu max. 0.5 m überschrei-
ten. Bauwjchmaße dagegen dürfen nicht unterschritten werden.

3.3 Stellung der baulichen Anlagen
($ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB)

Die Stellung der baulichen Anlagen wird als zulässlge Haupt
firstrichtung festgesetzt (zugleich Richtung der Hauptaußen
wände <s. Skizzen) .

Ausnahmsweise kann füt" untergeordnete Bauteile bzw. Baukörper
eine andere First- bzw. Außenwandrichtung zugelassen werden.

Dje {n der Planzeichnung festgesetzten Firstrjchtungen verlau

fen in der Regel parallel zur' frontalen oder rückwärtigen Bau
grenze



4. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND GARAGEN MIT IHREN EINFAHRTEN SOWIE

FLACHEN FUR NEBENANLAGEN

($ 9 Abs. l Nr. 4 und 22 BauGB. $$ 12 und 14 BauNVO)

4.1 Stellplätze und Garagen
($ 12 BauNVO)

Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der dafür festge-
setzten Flächen sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücks

flächen bis zu einer bestimmten Tiefe entsprechend der Plan-
zeichnung zulässig(s. Planzeichnung).

Garagen müssen zu öffentlichen Verkehrsflächen einen Abstand
von mind. 3.00 m aufweisen.

4.2 Nebenanlagen
($ 14 BauNVO)

Nebenanlagen entsprechend dem $ 14 Abs. 2 BauNVO wie z. B.

Müllboxen. offene Pergolen bjs zu einer Größe von 30 m2 sowie
die der Ver- und Entsorgung dienenden Anlagen sind ausnahms-
weise auch außerhalb der überbaubaren Flächen ohne besondere
Kennzeichnung zulässig.



5 VERKEHRSFLACHEN

($ 9 Abs. l Nr. ll BauGB)

Die {n der Planzeichnung dargestellten Verkehrsflächen sind

als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung gedacht; sie
sind ohne baut sche Trennung der verschiedenen Verkehrsarten zu
gestalten und im Sinne des $ 42 der Straßenverkehr"sordnung zu
benutzen .

6. FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN UND ABGRABUNGEN. SOWEIT SIE ZUR
HERSTELLUNG DES STRASSENKÖRPERS ERFORDERLICH SIND

($ 9 Abs. l Nr. 26 BauGB)

Dje für dje Her'stellung des Straßenkörpers erforderlichen Auf-
schtittungen. Abgrabungen und Stützmauern sind auf den privaten
Bauf[ ächen zu du ] den .

Eingriffe {n Aufschüttungen und Abgrabungen sind nur zulässig.
wenn dadurch nachwejsl ich die Tragfähigkeit des Straßenkörpers
n icht beeinträchtigt wird.

7. ÖFFENTLICHE UND PRIVATE GRÜNFLÄCHEN

($ 9 Abs. l Nr. 15 BauGB)

Die öffentl ichen und privaten Grünflächen des Plangebietes
sind {n der Planzeichnung besonders gekennzeichnet und mit ge
zielten Zweckbestjmmungen versehen. u. a.

N 1 - öffentliche Grünfläche als Parkanlage mit naturnaher Ge
spaltung und Ausstattung



M 1. S 4 - öffentl iche Grünfläche (Waldzunge) als im wesentli
chen unberührte Waldrandlage

anteilig N 3. S 1 - private Grünfläche (Waldsaum) mit der Ge
währleistung eines freien Übergangsbereiches zur bewaldeten
Böschungszone

8. WASSERFLÄCHEN

($ 9 Abs. l Nr. 16 BauGB)

Öffentl iche PJasserflächen (Teich) als integrierter Bestandteil
der öffentlichen Grünfläche N l

9. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ. ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG DER
LANDSCHAFT

($ 9 Abs. l Nr. 20 BauGB)
- vgl . auch Kap. 14 -

Innerhalb der öffentlichen Grünflächen sind für Wald- und Spa
zierwege nur v/asserbindende Decken zulässig.

r'=

Grundstückszufahrten und -zuwegungen dürfen nur in der' erfor
derlichen Breite befestigt werden. Bodenversiegelnde Decken
s ind zulässig.



10. ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN. BINDUNGEN FÜR BEPFLAN
ZUNGEN UND FUR DIE ERHALTUNG VON BAUNIErq UrqD STRAUCHERN

($ 9 Abs. l Nr. 25 BauGB. $ 10 Abs. 3 LBau0. $$ 1, 2. 3 und
17 wPflG)

10.1 Allgemeine Pflanzfestsetzungen für den öffentl schen Straßen
bene i c h

Im Bereich der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sind

die Pflanzinseln mit je einem einheimischen Laubbaum l. Ord-

nung zu bepflanzen.

l0.2 Besonder Pflanzfestsetzungen für die privaten Grundstücks
fl ächen

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind je angefangene
200 m2 mit einem einheimischen Laubbaum l. Ordnung zu be-
pfl unzen .

Vorgeschlagen werden folgende Pflanzarten aus folgender Aufli
stung:

Bäume l . Ordnung:

Spitzahorn. Stjelejche. Traubenejche. Rotbuche u. a. entspre
chend Beispielsammlung

KI e i ngehöl z :

Hartrjegel. Haselnuß u. a. entsprechend Beispielsammlung



In den Vorgärten (Flächen zwischen Straßenbegrenzungslinje und

Vorderkante Baukörper) werden folgende zusätzliche Pflanzfest-
setzungen getroffen:
Je 15 m2 Vorgartenfläche ist mind. ejn strauchartiges Gehölz
und zusätzlich bei Vorgärten über 3 m Tiefe je Grundstück ein
einheimischer Laubbaum ll. Ordnung anzupflanzen.

Vorgeschlagen werden folgende Pflanzarten aus folgender Aufl{
stung:

f'n

f'3
Bäume ll. Ordnung:

a[[e Obstbäume. Fe]dahorn. Hajnbuche. Baumhase]. Eberesche.
Mehlbeere u. a. entsprechend Beispielsammlung

strauchartlge Gehölze:
Felsenbirne, Hartriegel . Kornelkirsche. Haselnuß. Bocksdorn,
Zaunrose. Büschelrose. Grauweide u. a. entsprechend Beispiel
sammlung



Beispiele bodenständigen Pflazenarten
von Bäumen der 1. und ll. Ordnung

Aceh campestre
Aceh platanjodes
Aceh pseudoplatanus
Aescu ] us carnea
AI nus cordata

Feldahor'n

Sp i tzahorn
Bergahorn

rotb] ühende Kastan {e

ital ien i sche Erle

Betula pendula Sandbirke

Carpinus betulus
Castanea sat i va

Hainbuche

Eßkastan i e

Fagus si lvatica
Fraxinus ornus

Rotbuche

B l umenesche

Juglans regie Walnuß

Malus spec.
Ma l us domestjca

Ma l us floribunda

Zjerapfel
Hausapfel
Z ierapfe l

Prunus avium

Prunus av{ um '' Plena"

Prunus domesti ca

Prunus spec
Pyrus calleryana "Chanticleer'
Pyrus communio

Pyrus spec

Vogelkjrsche
gefüllt blühende Vogelkirsche
Pfl hume

Z{ erk { asche

Chan itcleer Birne

Hausb arne

veredelte Birne



.#n Sal {x alba

Sal {x caprea

Salix fragil {s

Sorbus aucupar ia
morbus aucuparia "Moravica"
morbus domestica

S { l berwe {de

Salwe { de
Bruchwe { de

Vogelbeere
mähr{ sche Eberesche

Spelerl ing

Quercus petrea   Traubenejche

Quercus robur   Stiel e{ che

Rob i n i a pseudoacacia  Rob i n i e

Robe n i a pseudoacac i a "Besson { ana" Bessoniana Roßi n ie
Robe n i a pseudoacacja ''Monophyl l a '' E{ nb l att -Rob i n{ e

Robe n { a pseudoacac i a "Umbracu ] i - Kugel rob in { e

    fera"  

Jui uub i ii Lcr mcu ia 5ciiweu i bclie Isle r 1 1 Dee r'e

T i ] ia cordata Hi nterl i nde  
Tina platyphyl los Sommern { nde 
Ulmus carpinjfol {e Fel du l me  



Beispiel bodenständigen Pflanzenarten
von Kleingehölz und Sträuchern

Aceh campestre
Albus vjr{ des

Fel dahorn

Grünerle

Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avec lana
Cytisus scoparius

gelber Hartrjegel
roter Hartrjegel
Haselnuß

Besengjnster

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen

Lugustrum vulgare
Lonicera carpjnifol i um

Loni cern periclymenum
Lonicera xylosteum

L i guster
k l etternde Heckenk {rsche

Wa Idgeißbl att
Heckenk irsche

Prunus maha leb
Prunus padus
Prunus serotina

Prunus spjnosa

We i chsel k i asche

Traubenk i asche

späte Traubenkrische
Schlehe

Rhamnus catharjca
Rhamnus fr'angula
Rosa arvens i s

Rosa can {na

Rosa eglanteria
Rosa mu ltlf lora
Rosa rugosa
Kubus frutj cosus
Rubus i daeus

Kreuzdorn
Fau l baum

Ackerrose
Hunsrose

We i nro s e

vjelblütige Rose
Kartoffel rose
Brombeere
H imbeere



Sal ix caprea
Sal ix purpurea
Sambucus nigra
Sambucus racemosa

Sa lwe {de
Bachwe i de

schwarzer Ho l under

roter Ho l under'

Viburnum l altana

Viburnum opulus
wol l eger Schneebal l
gemeiner Schneebal l

l0.3 Zu erhaltende Bäume und Sträucher
($ 9 Abs. l Nr. 25 b BauGB)

Innerhalb der öffentlichen Grünflächen mit besonderer Zweckbe

stimmung und der nicht überbauten privaten Grundstücksflächen
sind Laubbäume mjt einem Durchmesser über 20 cm in l m Höhe

über Geländeniveau zu erhalten. Die Bäume sind im einzelnen

nicht eingemessen.

11. HÖHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN

($ 9 Abs. 2 BauGB)
- vgl . auch Kap. 2

Die 1löhenlaqe der Geschoßfußbodenoberkante wird als Höchst-

grenze über der Höhe des an das Gebäude angrenzenden Geländes
wje folgt festgesetzt:

bergseitig 0,50 m über dem Geländehöchstpunkt

talsejtig 1,00 m über dem Geländetjefstpunkt
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12. ÄUSSERE GESTALTUNG UND FASSADENMATERIALIEN DER BAULICHEN ANLA

($ 9 Abs. 4 BauGB. $ 86 Abs. l Nr. l LBau0 Rh./Pf.)

12.1 Baugestaltung
$ 86 Abs. l Nr. l LBau0

Dachform und Dachgestaltung
1) Zulässig sind Satteldächer, Pult- und versetzte Pultdächer
Ausnahmeswelse können für untergeordnete Bauteile und für Ne-

benanlagen bis zu 15 m2 Grundfläche auch Flachdächer zugelas-
sen werden .

2) Die zulässjge Dachneigung wird in Grad alter Teilung wje
folgt festgesetzt
Sattel dächer 30 - 45'
Pu l tdächer 30 - 50'

3) Dachgauben und Dacheinschnitt dürfen 1/3 der Trauflänge
nicht überschreiten. Im einzelnen dürfen sie jedoch nicht mehr
als 3,00 m Länge {n Traufrjchtung aufweisen.

4) Fensteröffnungen müssen generell ein stehendes Format auf
weisen bzw. eine entsprechende Rahmenteilung aus kräftigen
Profilen. von mindestens 5 cm Breite erhalten.
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13. GESTALTUNG UND INSTANDHALTUNG NICHT UBERBAUTER FLACHEN BEBAU
TER GRUNDSTUCKE

($ 9 Abs. 4 BauGB. $ 86 Abs. l Nr. 3 LBau0 Rh./Pf.)

Befestigte Flächen
Der Anteil von den Grundstücksfreiflächen für Zufahrten. Wege.

Hofflächen, Terrassen und dgl. darf eine Fläche von 50 % der
überbaubar'en Grundstücksfläche nicht überschreiten. Dje übri-
gen Grundstücksfreiflächen sind gärtner'isch anzulegen und zu
unterhalten. Die Gestaltung. Bepflanzung und Pflege muß land-
schaftsgerecht erfolgen.

Gartenmauern

Stützmauern. Ter'rasseneinfassungen u. ä. sind im Vorgartenbe-
reich nur bjs zu höchstens 1.00 m Höhe. im Terrassenbereich
bis höchstens 2.00 m zulässig. Bei Mauern über 30 cm Höhe sind
Ausführungen {n Sichtbeton unzulässig.

MÜ l ltonnenplätze
Mü[[tonnen sind mit einem festen Sichtschutz und zusätze scher
Bepflanzung zu umgeben.
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Planausschn it t
flächennutzungsplan 1985-95
M. 1 :5CXX)

Verbandsganeinde Lambrecht(Pfalz)

f'3
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LAa ES nAN@BIEnS

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Neutal"
der Ortsgemeinde Lindenberg
(VG.-Lanbrecht, Pfalz)
befindet sich unrnlttelbar an der sMöstl schen Gamrkungs
grenze der Verbandsgemeinde zur stadt Neustadt a .d.dstr .

Das Plangebiet wird im einzelnen wie folgt l)egrenzt:
- Im Osten und Süd-Osten:
Durch die Gamrkungsgrenze zur Stadt Neustadt a.d.dstr
mit der unmittelbar angrenzenden K 16 und seiner west-
l schen z . T. aufgeschütteten Straßenböschung .
- Im Norden:

Durch die bebauten Grundstücke südl ich der Karlstraße
bzw. von der südöstl ichen Straßenbegrenzungslinie der
Neutalstraße .
- Im Resten und Sud-Westen:

Durch die bebauten Grundstücke östl ich der Hauptstraße
von Lira(]enberg.

h
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2. E3aüaSICmIGUNG ÜBmUWDWlm PLMUNGm

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im rechts-
kräftigen Flächennutzungsplan der Verbandsganeinde
als Wohnbaufläche-Planung dargestellt.
Mit der Stadt Neustadt wurde
19@/85

von der Ortsgemeinde Lindenberg (VG.Laü)recht)
ein Flächenaustausch voruenorraen, der dieses baul sche

Erweiterungsvorhaben der Ortsgemeinde erst errnögl achte

Im nord-östl ichen Teilbereich des Plangebietes befindet
sich ein aufgestauter Teich. den es zu erhalten gilt.
Es wird für diesen Teilbereich von dem Landschaftsplaner
Olschewski aus Ludwigshafen/Rh. ein Freizeit- und Grün-
ordnungsplan im Parallelverfahren erstel it.

Mit der Festsetzung der einzelnen Teilbereiche als öffent.
liche Grün- und Hasserflächen (ca. 35 %) bzw. als Reine
H'ohngebiete (ca. 65 %) ist dem Entwicklungsgebot des
S 8 Abs.2 BBauG Rechnung getragen.

30



mUICH aaUNEITm

Das Plangebiet weist eine z.T. starke Hängigkeit auf, die
längs des Taleinschnittes von Nord nach Süd im nördlichen
und südlichen Teilbereich von biest ruch Ost zur Gumrkungs
grenze hin ansteigt.
Die HHendifferenz beträgt im Mittel quer zur Hangrichtung
auf 50 m Länge ca. 20 m z.T. stark terrassiert.
Eine Ausnahme bildet der nördl ichs Teilbereich, der sich
mit dm Freizeitgelände in Talsohle befindet.
lbs Plangebiet wird derzeit mit Ausnahme der öffent-
l schen Grünfläche (Planbereich NI )
als Junwald genutzt

e Hangprofil im Mittel
(mit Vorbehalt)

eine Höhenaufnahme ist nicht vorhanden

die Grobermlttlung erfolgte über den M.1 :100(X)

bzw . in .Teilbereichen tiber straßenplanerische
ERfassungen
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mSCHLIESUNG UND VR- UND EWSORGUNG

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Neutal-
straße und einen nach Süden verlaufenden Waldweg.

Beide Ersëhließungswege sind in Verbindung mit den Ebuvor-
haben neu zu ordnen und tei lweise in ihrer Trassenführung
abzuändern .
Die Neutalstraße soll als Infahrbarer Wohnweg (Typ l der
Richtlinien fur die Anlage von Straße, RAS-E v. 1981) mit
einer q m breiten Fahrgasse und einem 1,5 m breiten niveau
gleich ausgebildeten Gehstreifen ausgebaut werden, der im
Begegnungsfall ausnahmsweise auch von Kraftfahrzeugen be-
fahren werden kann.
Zur Erschließung des südlichen Teilbereiches soll der be
stehende waldweg als befahrbarer Wohnweg (Typ 2 der Richt-
linien für die Anlage von Straßen. RAS-E v. 1981) mit einer
q,5 rr. breiten Fahrgasse mit besonderer Zweckbestimmung
(Mischverkehrsfläche) ausgebaut werden. Der Verlauf des
Waldweges ist aufgrund der Steigungsverhältnisse und der
Bebauungsabsichten geringfügig dach Resten talwärts zu
ver legen .

Es }verden im Ankntjpfungsbereich des Wohnwegs lyp 2 an die
Neutalstraße 3 öffentl sche Parkplätze geplant, entlang der
Wohnwege sind aus topographischen Belar©en keine Park-
buchten in die Planung aufgenommen worden .
Die Anlieger sind gezwungen Je VE 2 Stell- bzw. Garagen-
plätze auf eigenem Gelände nachzuweisen.

Innerhalb des Geltungsbereiches verläuft im unmittelbaren
Grenzbereich (Gemarkungsgrenze mit l@ustadt an der Weinstr.)
die unterirdische Ferngasleitung D250 der Smr- Pfalzwerke.
Im Bebauungsplan ist der Schutzstreifen von 6,(h eingetragen

32



Auf ihm verläuft zugleich ein Waldwirtschaftsweg (im Plan
nicht dargestellt),der für die Zukunft u.a. die Holzabfuhr
sicherstellt .
Der Wohnweg Typ 2 wird fußläufig an den Waldwirtschaftsweg
angebunden .
Eine verkehrl sche Verbindung ist nicht vorgesehen .
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5 STADHBAhlCH UND müNWDFERISCH SlmATlm

Die städtebaus sche Situatlorl des Plangebietes ist wie folgt
charakterisiert und zieldefiniert :

1) durch die Lage arn Rand des bebauten Ortsberelches von
Lindenberg als Talaufweitung und Erweiterung mit direktem
Anschluß an die freie Landschaft,

2) durch die derzeitige Nutzung als Wald- und Freizeit
gelände,

3) durch seine exponierte Hanglage mit Ausrichtung nach
Süd-Nest bis Nord-West,

q) durch seine direkte Anbindung an die Geinarkungsgrenze
zur Stadt Neustadt und den Straßenböschungen und Aufschüt.
tungen der K 16,

5) durch seine in Teilbereichen vorzufindende Steilharw
lage und den sich daraus ergebenden Konf] akten von Land-
sc:haft und Bebauung.
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6. ZIEH UND ZWaE ES EBAUUNGWLAWS

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt auf der Grund

lage der Beschlußfassung des Guneinderates in der Sitzung
N. 3. '''o. 4"9'.fy
Der Bebauungsplan beinhaltet folgende Ziele:

- Sicherstel lung einer geordneten städtebaul schen und

landschaftsorientierten Ortsrandarrondierung .
- Der bauliche Maßstab soll sich der Steilhangsituation
unterordnen und in terrassierter Anpassung erfolgen
max. 3 Geschosse (ll + D)

- Sämtliche Gebäude sollen mit geneigten IËchern ver.
sehen werden.

- Die Erschließungs- und Bauformen sollten gezielt End-

punkte gegen die. freie Landschaft setzen.

- Freihaltung der nordöstlichen talsohle mit Böschung$
rand, des mittigen 13erg- und Hangrückens und der west-
l schen Hangniederuru von Jeul scher 13ebauung, durch Fest-
setzung als öffentliche Grünfläche (in Teilbereichen mit
bes. Zweckbestimmung).

- Wahrung und Schaffung eines ansprechenden Siedlungs
bildes durch Gestaltungsfestsetzungen der Gebäude,

Grundstücksfreiflächen und öffentl schen Freiräume .
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MGABm Zm nANVUWIMLICHUNG

Eigenttlmr des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist
die Ortsgemeinde Lindenberg.
Die Ei@ntumsstruktur ist in Verbindung mit der städte-
baul schen Neuordnung abzuändern, wofür der Bebauungsplan
die Grundlage darstellt.
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8. FUChHBI urlz UnD KOSTErlSCUXTZUrIG

Grundlage fur dle Kostenschätzung Ist folgende
fl ächenbl lanz :

Plangebletsgt'asse ca. 15 75n Hz

BauflUche: ca. 10 000 mjl = 6S,5 %
öffentl.GrOnfl.: ca. q 500R4 =28.5 %

öffenti.YirKenrs- ca. 1 250 m2 : 8,0.%

i'5

Der Gemeinde und Verbandsgemeinde werden ft)r dle
erschllessunpstechnlschen und gronordnerlschen
Vorkehrungen des Plangebletes Kosten in Höhe von
rd. 700.000,-- DM entstehen. dle Uber den Je-
weiligen Etat flnarizlert werden.

Lindenberg, den. i4 . 8 . i990
(s) -.-. '.'.t.ëdn c>

Ortsbo rge tmelste r

Bestätigung

Die Begründung zu dem Bebauungsplan "Neutal - Änderung l

der Ortsgemeinde Lindenberg hat zusammen mit dem geneh-

migten Bebauungsplan "Neutal'' in der Zeit vom 03.09. -
05.10.1990 gem. $ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelesen.

Lambrecht(Pfalz), den 05.02.1991

rbandsgeme i ndeverwal tung Diese Begrilndung ist Bestandteil
des am .-s(<:.g';'- :irl891rangezeigten
BebauunQsßlarle.s
Kreisver:wally:!g Ead Dilrkheim
Bad Dclrkl13im, (ian . P?' :gë:..:!Kg.g?

7
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